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Index

L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2006/17/0002

Rechtssatz

Wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis des verstärkten Senates vom 22. September 1999, Zl. 96/15/0049, VwSlg

7440 F/1999, klargestellt hat, haftet der Vertreter nicht für sämtliche Abgabenschulden des Vertretenen in voller Höhe,

sondern nur im Umfang der Kausalität zwischen seiner schuldhaften PDichtverletzung und dem Entgang der Abgaben.

Reichen die liquiden Mittel nicht zur Begleichung sämtlicher Schulden und haftet der Vertreter nur deswegen, weil er

die Abgabenforderungen nicht wenigstens anteilig befriedigt und den Abgabengläubiger somit benachteiligt hat, dann

erstreckt sich die Haftung des Vertreters auch nur auf den Betrag, um den der Abgabengläubiger bei gleichmäßiger

Befriedigung aller Forderungen mehr erlangt hätte, als er infolge des pDichtwidrigen Verhaltens des Vertreters

tatsächlich erhalten hat. Der Nachweis, welcher Betrag bei Gleichbehandlung sämtlicher Gläubiger - bezogen auf die

jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte einerseits und das Vorhandensein liquider Mittel andererseits - an die

Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre, obliegt dem Vertreter. Weist er nach, welcher Betrag bei anteilsmäßiger

Befriedigung der Forderungen an die Abgabenbehörde abzuführen gewesen wäre, dann haftet er nur für die DiJerenz

zwischen diesem und dem tatsächlich bezahlten Betrag. Tritt der Vertreter diesen Nachweis nicht an, dann kann ihm

die uneinbringliche Abgabe zur Gänze vorgeschrieben werden. Dem Vertreter obliegt dabei kein negativer Beweis,

sondern die konkrete (schlüssige) Darstellung der Gründe, die z.B. der gebotenen rechtzeitigen vollständigen

Abgabenentrichtung entgegenstanden. Diese qualiLzierte MitwirkungspDicht des Vertreters entbindet die Behörde

nicht von jeglicher ErmittlungspDicht. Eine solche PDicht besteht etwa, wenn sich aus dem Akteninhalt deutliche
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Anhaltspunkte für das Fehlen der Mittel zur Abgabenentrichtung ergeben. Entspricht der Vertreter seiner Obliegenheit,

das nötige an Behauptungen und Beweisanboten zu seiner Entlastung darzutun, so liegt es an der Behörde,

erforderlichenfalls Präzisierungen und Beweise vom Vertreter abzufordern, jedenfalls aber konkrete Feststellungen

über die von ihm angebotenen Entlastungsbehauptungen zu treJen (vgl. auch die bei Ritz, BAO3, Tz 22 zu § 9

genannte hg. Rechtsprechung sowie Stoll, BAO, 128f, mwN).Wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis des

verstärkten Senates vom 22. September 1999, Zl. 96/15/0049, VwSlg 7440 F/1999, klargestellt hat, haftet der Vertreter

nicht für sämtliche Abgabenschulden des Vertretenen in voller Höhe, sondern nur im Umfang der Kausalität zwischen

seiner schuldhaften PDichtverletzung und dem Entgang der Abgaben. Reichen die liquiden Mittel nicht zur Begleichung

sämtlicher Schulden und haftet der Vertreter nur deswegen, weil er die Abgabenforderungen nicht wenigstens anteilig

befriedigt und den Abgabengläubiger somit benachteiligt hat, dann erstreckt sich die Haftung des Vertreters auch nur

auf den Betrag, um den der Abgabengläubiger bei gleichmäßiger Befriedigung aller Forderungen mehr erlangt hätte,

als er infolge des pDichtwidrigen Verhaltens des Vertreters tatsächlich erhalten hat. Der Nachweis, welcher Betrag bei

Gleichbehandlung sämtlicher Gläubiger - bezogen auf die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte einerseits und das

Vorhandensein liquider Mittel andererseits - an die Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre, obliegt dem

Vertreter. Weist er nach, welcher Betrag bei anteilsmäßiger Befriedigung der Forderungen an die Abgabenbehörde

abzuführen gewesen wäre, dann haftet er nur für die DiJerenz zwischen diesem und dem tatsächlich bezahlten

Betrag. Tritt der Vertreter diesen Nachweis nicht an, dann kann ihm die uneinbringliche Abgabe zur Gänze

vorgeschrieben werden. Dem Vertreter obliegt dabei kein negativer Beweis, sondern die konkrete (schlüssige)

Darstellung der Gründe, die z.B. der gebotenen rechtzeitigen vollständigen Abgabenentrichtung entgegenstanden.

Diese qualiLzierte MitwirkungspDicht des Vertreters entbindet die Behörde nicht von jeglicher ErmittlungspDicht. Eine

solche PDicht besteht etwa, wenn sich aus dem Akteninhalt deutliche Anhaltspunkte für das Fehlen der Mittel zur

Abgabenentrichtung ergeben. Entspricht der Vertreter seiner Obliegenheit, das nötige an Behauptungen und

Beweisanboten zu seiner Entlastung darzutun, so liegt es an der Behörde, erforderlichenfalls Präzisierungen und

Beweise vom Vertreter abzufordern, jedenfalls aber konkrete Feststellungen über die von ihm angebotenen

Entlastungsbehauptungen zu treJen vergleiche auch die bei Ritz, BAO3, Tz 22 zu Paragraph 9, genannte hg.

Rechtsprechung sowie Stoll, BAO, 128f, mwN).
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